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sowie der einstweiligen Unterbringung - BayMRVG - PII/G1320.17-0002"
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

Verfassungsstreitigkeit  
 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts - Zwei-
ter Senat - vom 30. November 2017 (2 BvR 
1866/17) betreffend  
 
Verfassungsbeschwerde  
 
1. unmittelbar gegen  
 
a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Nürn-

berg vom 26. Juli 2017 - 1 Ws 280/17 -, 
b) den Beschluss des Landgerichts Nürnberg-

Fürth vom 7. Juni 2017 - 5 Ks 102 Js 1478/15 -, 
c) den Beschluss des Landgerichts Nürnberg-

Fürth vom 16. März 2017 - 5 Ks 102 Js 1478/15 - 
 
2. mittelbar gegen 
 
Artikel 6 Absatz 3, 4, 5 und 6 Gesetz über den 
Vollzug der Maßregeln der Besserung und Siche-
rung sowie der einstweiligen Unterbringung - 
BayMRVG - 
 
PII/G1320.17-0002 

I. Beschlussempfehlung: 

I. Der Landtag gibt im Verfahren eine Stellungnah-
me ab. 

II. Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. 

III. Zur Vertreterin des Landtags wird die Abgeordne-
te Petra Guttenberger bestellt. 

 

Berichterstatterin: Petra Guttenberger 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parla-
mentsfragen hat die Verfassungsstreitigkeit in seiner 
81. Sitzung am 1. Februar 2018 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts – Zweiter Senat – 
vom 30. November 2017 (2 BvR 1866/17) betreffend Verfassungs-
beschwerde  

1. unmittelbar gegen  

a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 
26. Juli 2017 – 1 Ws 280/17 –, 

b) den Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 
7. Juni 2017 – 5 Ks 102 Js 1478/15 –, 

c) den Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 
16. März 2017 – 5 Ks 102 Js 1478/15 – 

2. mittelbar gegen Art. 6 Abs. 3, 4, 5 und 6 Gesetz über den Voll-
zug der Maßregeln der Besserung und Sicherung sowie der 
einstweiligen Unterbringung – BayMRVG – 

PII/G1320.17-0002 

Drs. 17/20545 

I. Der Landtag gibt im Verfahren eine Stellungnahme ab. 

II. Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. 

III. Zur Vertreterin des Landtags wird die Abgeordnete Petra Gutten-
berger bestellt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Dann rufe ich auf den Tagesordnungs

punkt 2 mit Ausnahme der gerade eben genannten Nummer 13 der Anlage, über die 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Ablauf der 15 Minuten Wartezeit abzustimmen 

ist.

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Medien hat bei der Listennummer 13, 

Antrag auf Drucksache 17/18357, die Ablehnung empfohlen. Das wollte ich Ihnen nur 

noch kurz mitteilen, bevor wir zu dieser Abstimmung kommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind nicht an

wesend. Dann hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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